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Europäischer 
Freiwilligendienst

Der Europäische Freiwilligendienst ist eine der Aktionen des  EU 
Programms "Jugend in Aktion" (Aktion 2). Jungen Menschen 
zwischen 18 und 30 Jahren, die ihren Wohnsitz in Liechtenstein 
haben wird damit die Möglichkeit geboten, für 2 bis 12 Monate 
in einem europäischen Land an einem Projekt mitzuwirken. 
Angeboten werden diese Projekte von nichtstaatlichen und nicht 
auf Profit ausgerichteten Organisationen, Initiativen und Vereinen 
sowie von Gemeinden. 
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Innerhalb des EFD werden Projekte von nichtstaatlichen und nicht auf 
Profit ausgerichteten Organisationen, Initiativen und Vereinen sowie 
auch von Gemeinden angeboten, die in folgenden Bereichen tätig sind: 

• 	 Betreuung von Kindern und Jugendlichen
•	 Renovierung/Sanierung von Gebäuden oder ökologischen 

Flächen im städtischen wie im ländlichen Bereich
•	 Tätigkeiten mit gesellschaftlichen Randgruppen
•	 Betreuung von Menschen mit Behinderung
•	 kulturelle Aktivitäten mit dem Schwerpunkt Integration
•	 Förderung von Toleranz und Abbau von Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit

Alle genehmigten EFD-Organisationen sind unter: 
www.aha.li (stichwort: Europa/EU-Programm "Jugend in Aktion") 
ersichtlich. Innerhalb der Datenbank kann nach Thema und Land 
gesucht werden.

Grundlagen eines EFD - Projektes
Die Basis eines Projektes im Rahmen des EFD bildet eine Vereinbarung 
zwischen einer aufnehmenden Organisation im Ausland und einer 
Sendeorganisation. Diese Vereinbarung beinhaltet Erklärungen zum 
grundsätzlichen Inhalt sowie Ziel des Projektes, zur Rolle des/der 
Freiwilligen und zur Finanzierung des Einsatzes. Anschliessend wird 
ein sogenanntes "Activity Agreement" mit der/dem Freiwilligen 
unterschrieben. Dieses Dokument beeinhaltet die Grundinformationen  
(Aufgaben, Unterkunft, Projektrahmen und Taschengeld) welche im 
Detail erklärt werden. Nach Absolvierung eines EFD erhält der/die 
Freiwillige ein Zertifikat, welches die Teilnahme an einem Projekt 
bescheinigt.

Leistungen im Rahmen des EFD
Der/die Freiwillige hat Anspruch auf angemessene Unterkunft, 
Verpflegung und ein kleines Taschengeld. Die Reisekosten für den 
Hin- und Rückweg werden übernommen. Darüber hinaus gibt es 
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eine Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung, die direkt von der 
EU angeboten wird. Da sich der EFD als ein pädagogisches Projekt 
versteht, das für die teilnehmenden jungen Menschen eine wichtige 
Ausbildungserfahrung darstellen soll, wird es im Rahmen des Einsatzes 
eine Reihe von Unterstützungsmassnahmen (auf persönlicher, sozialer, 
fachlicher, sprachlicher, humanitärer und interkultureller Ebene) 
geben:

•	 ein Vorbereitungstreffen vor der Abreise 
•	 ein Einführungsseminar nach Ankunft im Gastland
•	 Unterstützung beim Verbessern der Sprachkompetenz 

(ein Sprachkurs wird in allen Gastländern ausser 
Grossbritanien gefördert)

•	 Ein Zwischenauswertungstreffen in der EFD-Halbzeit
•	 persönliche Betreuung durch einen Vertreter der 

Aufnahmeorganisation beziehungsweise durch ein 
regionales Netz von unabhängigen Beratern

•	 Auswertungstreffen am Ende des Aufenthaltes 
•	 Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen der 

Aufnahmeorganisation
•	 Hilfestellung von der Sendeorganisation bei der 

Reintegration nach der Rückkehr

Die verschiedenen Treffen werden entweder auf nationaler oder 
regionaler Ebene stattfinden, abhängig von der Zahl der Freiwilligen 
im Gastland. 

Anmeldungsprozedere
Bei Interesse an einem Einsatz im Rahmen des EFD muss vorerst 
die Interessensbekundung ausgefüllt werden. Das benötigte 
Formular kann beim aha - Tipps & Infos für junge Leute (siehe 
Adresse im Anschluss) angefordert oder von unserer Homepage 
geladen werden. Dieses Formular ist noch keine Bewerbung - es 
resultieren daraus keinerlei Verpflichtungen. Es soll nur bei der späteren 
Vermittlung zwischen Projekten und Freiwilligen helfen.
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Nationale EFD - Vertretung
In Liechtenstein übernimmt das aha - Tipps & Infos für junge Leute 
in Schaan in Zusammenarbeit mit dem Verein für betreutes Wohnen 
oder dem Verein Netz Werk die Hilfestellung bei der Bewerbung für 
spezifische Projekte sowie bei der Orientierung vor der Abreise bis hin 
zum eigentlichen Freiwilligeneinsatz. 

Antragsfristen

Projektstart: 				    Antragsfristen:

1. Mai und 30. September		  1. Februar
1. Juli und 30. November		  1 April
1. September und 31. Januar		 1. Juni
1. Dezember und 30. April		  1. September
1. Februar und 31. Juli 		  1. November

Kontaktadressen
aha - Tipps & Infos für junge Leute
Bahnhof   Postfach 356
FL-9494 Schaan
aha@aha.li
www.aha.li
Tel +423 239 91 15
Fax +423 239 91 19

mailto:aha%40aha.li?subject=
http://www.aha.li
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Platz für deine Notizen:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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Bahnhof   Postfach 356   9494 Schaan   Liechtenstein   Tel +423 239 91 11   www.aha.li 

Für Inhalte von Links und Verw
eisen lehnen w

ir ausdrücklich jede Verantw
ortung ab. D

ieses Infoblatt 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Angaben ohne G

ew
ähr! Stand Juni 2009. 


